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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.12.1968

Norm

PatG 1970 §91 Abs1

Rechtssatz

Die Angaben im beschreibenden Teil des Patentanspruches sind nicht bloß dahin zu verstehen, daß durch sie bloß

aufgezeigt werden soll, was als bekannt vorausgesetzt wird, sondern dahin, daß der Schutz der im kennzeichnenden

Teil bezeichneten Maßnahmen auf die Verwendung von Einrichtungen mit den im beschreibenden Teil des Anspruches

angegebenen Merkmalen beschränkt sein soll.

Entscheidungstexte

4 Ob 325/68
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Beisatz: Ankerbolzen (T1) Veröff: ÖBl 1975,137
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